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Erste Änderung der Richtlinie zur zweiten Ergän-
zung des Thüringer Konsolidierungsfonds für kleine -

und mittlere Unternehmen vom 13.03.2020 für die
Darlehensgewährung während der Zeit der Corona-
Pandemie (Zweite KSF-Ergänzungsrichtlinie Zwi-
schenkredit Überbrückungshilfe Ill / Neustarthilfe)

In der Richtlinie zur zweiten Ergänzung des Thüringer Konsolidie-
rungsfonds für kleine und mittlere Unternehmen vom 13.03.2020 für
die Darlehensgewährung während der Zeit der Corona-Pandemie
(Zweite KSF-Ergänzungsrichtlinie Zwischenkredit Überbrückungs-hilfe Ill / Neustarthilfe) vom 10.02.2021 (ThürStAnz Nr. 10/2021
S. 513 - 514 vom 08.03.2021) wird in dem Absatz „Inkrafttre-
ten, Außerkrafttreten“ das Datum „15.03.2021“ durch das Datum
„31.03.2021“ ersetzt.

Diese Änderungsrichtlinie tritt am 15.03.2021 in Kraft.

Erfurt, den 15.03.2021

Wolfgang Tiefensee

Thüringer Minister für’Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft
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